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Erster  Teil 

Einleitung 

§ 1 Untersuchungsgegenstand 

I· Einfuhrung 

Die folgende Untersuchung befaßt sich mit der Frage, inwieweit das gel-
tende Denkmalschutzrecht in der Bundesrepublik Deutschland mit der ver-
fassungsrechtlichen Eigentumsdogmatik in Einklang steht. Veranlaßt ist die 
Untersuchung durch unterschiedliche Ansätze und Vorstellungen im Be-
reich der Eigentums- und Enteignungsdogmatik. 

1. Zu den eigentumsdogmatischen  Grundlagen 

Das Bundesverfassungsgericht  hat in der Kleingarten-1, der Pflichtexem-
plare-2 und in der Naßauskiesungsentscheidung3 in den Jahren 1979 bis 1981 
- anknüpfend an frühere  Äußerungen, vor allem im sog. Deichurteil aus 
dem Jahre 19684 - eine eigenständige verfassungsrechtliche  Eigentumsdog-
matik entwickelt. Danach sind die einzelnen Bereiche Inhalts- und Schran-
kenbestimmung und Sozialbindung einerseits sowie Enteignung andererseits 
bereits nach formalen Kriterien voneinander abzugrenzen. Diese seitdem 
noch erweiterte Eigentumsdogmatik des Art. 14 GG kann inzwischen als im 
Grundsatz gefestigt angesehen werden; sie wird inzwischen sowohl der Ge-
setzgebung als auch der Rechtsprechung insbesondere der obersten Bun-
desgerichte mit ihren eigenen eigentums- und enteignungsrechtlichen An-
sätzen zugrundelegt5. 

1 BVerfGE 52, Iff. 
2 BVerfGE 58,137 ff. 
3 BVerfGE 58, 300 ff. 
4 BVerfGE 24, 367 ff. 
5 Vgl. z.B. BGHZ 110,12, und BVerwGE 84, 361 ff. 

2 Melchinger 



18 § 1 Untersuchungsgegenstand 

Die verfassungsrechtliche  Eigentumsdogmatik des BVerfG unterscheidet 
sich in zwei Aspekten wesentlich von älteren dogmatischen Konzepten6. Er-
stens gibt es nach dem Ansatz des BVerfG einen eigenständigen, von dem 
des einfachen Rechts zu unterscheidenden verfassungsrechtlichen  Eigen-
tumsbegriff.  Zweitens ging der BGH zuvor von einer einheitlichen, lediglich 
einfachgegliederten Struktur des Art. 14 GG aus. Danach konnte unabhän-
gig von formalen Kriterien derselbe Eingriff  entweder eine Enteignung oder 
eine Inhalts- und Schrankenbestimmung sein. Zudem wurde die entschei-
dende Abgrenzung über die Entschädigungspflichtigkeit vorgenommen. 
Diese Abgrenzung wurde vom BGH mit Hilfe der Sonderopfertheorie  und 
vom BVerwG mit Hilfe der Schweretheorie  durchgeführt7. Dem lag die Vor-
stellung eines einheitlichen Eingriffes  zugrunde, der nur je nach zumutbarer 
Pflichtigkeit und Schwere zu entschädigen war. Demgegenüber berücksich-
tigt das BVerfG zwar auch die Eingriffsart  (Entzug oder bloße Beschrän-
kung von Eigentumspositionen), es orientiert sich daneben jedoch stark an 
dem formalen Kriterium, ob eine tatbestandlich bestimmte, gesetzlich fi-
xierte Regelung nach Art. 14 Abs. 3 GG vorhanden ist, und es sieht vor al-
lem als wichtig an, welche Intention dem Eingriff  zugrundeliegt. Dies hat 
zur Folge, daß die Rolle des Gesetzgebers eine grundlegende Stärkung er-
fahren hat; außerdem erhält über den Primärrechtsschutz neben den Ver-
waltungsgerichten auch das BVerfG selbst eine maßgebende Funktion. 

Analysen der Rechtsprechung des BVerfG und ihrer Auswirkungen liegen 
inzwischen in großer Zahl vor. Allerdings standen im Vordergrund dieser 
Ausführungen zumeist die allgemeinen Folgen der verfassungsrechtlichen 
Eigentumsdogmatik und des verfassungsrechtlichen  Eigentumsverständnis-
ses. Die daraus folgenden Konsequenzen für die einzelnen Rechtsgebiete 
und die darauf bezogene Rechtsprechung der obersten Gerichte sind dabei 
oftmals nur für die in der Praxis häufiger betroffenen  Bereiche, wie bei-
spielsweise das Grundstücksrecht, aufgezeigt und erläutert worden. Die 
Auswirkungen auf das Denkmalschutzrecht sind dagegen entweder nur 

6 Vgl. nur v. Brünneck,  Die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes, 1984, S. 170 tt^Mau-
rer,  Enteignungsbegriff  und Eigentumsgarantie, in: FS Günter Dürig, 1990, S. 293 (299 f.); 
Pietzcker,  Die salvatorische Entschädigungsklausel, JuS 1991, S. 369 f. 

7 Zusammenfassend dargestellt z.B. bei Baur,  J.F., in: Soergel/Siebert, BGB-Kommentar, 
5 903 Rdnr. 160 ff.;  v. Brünneck,  ebd., S. 170 ff.  und 189 ff.;  Papier,  in: Maunz/Dürig, Grund-
gesetz, 22. Lfrg. 1983 (Stand 1991), Art. 14 GG Rdnr. 324 ff.  und 336 ff.  Auf den Denkmal-
schutz bezogene Ausführungen dazu enthalten Körner,  Denkmalschutz und Eigentumsschutz, 
1992, S. 89 ff.,  96 ff.;  Moench, Denkmalschutz und Eigentumsbeschränkung, NJW1980, S. 1545 
(1549); M. Müller,  Baudenkmalschutz und Eigentumsbeeinträchtigung unter besonderer Be-
rücksichtigung des nordrhein-westfalischen Denkmalschutzgesetzes, 1985, S. 31 ff.; Parodi , Ei-
gentumsbindung und Enteignung im Natur- und Denkmalschutz, 1984, S. 19 ff.;  kritisch dazu 
allerdings bereits grundlegend Leibholz/Linke,  Denkmalschutz und Eigentumsgarantie, DVB1. 
1975, S. 933 ff. 



I. Einführung 19 

knapp und allenfalls am Rande untersucht worden oder aber noch basierend 
auf der bisherigen, der älteren dogmatischen Sicht fußenden Rechtspre-
chung zum Denkmalschutz8. Dabei zeigen sich ein gewisses Begründungs-
defizit und vor allem einige Ungereimtheiten. So reicht es nicht aus, wenn 
die im Rahmen der Eigentumsdogmatik zu berücksichtigenden Sozialbe-
lange insofern undifferenziert  abgehandelt werden, als nicht unterschieden 
wird, ob es sich um Belange der Gesundheit der Bevölkerung, des Umwelt-
schutzes, des Naturschutzes oder eben des Denkmalschutzes handelt - un-
terschiedliche Belange, die jeweils auch in unterschiedlichem Maße in der 
Verfassung, insbesondere in Grundrechten, z.B. in Art. 2 Abs. 2 GG 
(Gesundheit, körperliche Integrität, oder etwa in Staatszielen, z.B. in Art. 86 
LVerf Bad.-Württ. (Denkmalschutz), verankert sind. Wie weit der Eigen-
tumsschutz in dem jeweiligen Spezialgebiet reicht, läßt sich daher nur dann 
zutreffend  beurteilen, wenn das spezifisch geschützte Interesse des jeweils in 
Rede stehenden Sozialbelanges herausgearbeitet und in die Abwägung ein-
gestellt wird. 

2. Anlaß und Schwerpunkt  der  Untersuchung 

Das geltende Denkmalschutzrecht ist noch immer deutlich geprägt vom 
Eigentumsverständnis und dem Enteignungsbegriff  des Bundesgerichtsho-
fes. Das betrifft  sowohl die Rechtsprechung zum Denkmalschutz wie auch 
die Gesetzgebung, die beide weithin von der eigentumsdogmatischen Sicht 
des BGH bestimmt sind. Der BGH hat auch hier im Zusammenhang mit 
Entschädigungsansprüchen in denkmalschutzrechtlichen Streitfragen  seine 
Auffassung  von der Unterscheidung zwischen Enteignung und zu duldender 
Inhalts- und Schrankenbestimmung des Gesetzgebers zugrundegelegt und 
diese daher über das Kriterium der Eingriffsschwere  und des Sonderopfers 
abgegrenzt. Dies wurde von der übrigen Rechtsprechung zum Denkmal-
schutz übernommen, und die Fälle sind dementsprechend gelöst worden. 
Dieser Ansatz wurde auch nach den genannten Entscheidungen des BVerfG 
nicht vollständig aufgegeben; der BGH bezieht sich auch in eigentumsrecht-
lichen Fragen noch im Jahre 1986 auf eigene Urteile aus der Zeit vor 19809. 
In jener Entscheidung hat der BGH sogar noch vertreten, daß der Betrof-
fene nicht  als verpflichtet angesehen werden könne, zu prüfen, ob die für ihn 
nachteilige hoheitliche Maßnahme rechtswidrig sei, und, falls er zu diesem 

g 
Siehe z.B. mit der jeweils aufgeführten  Literatur Btyde,  in: von Münch (Hrsg.), GG, Bd. 

1, 3. Aufl. 1985, Art. 14 Rdnr. 64 'Denkmalschutz'; Papier,  in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, 22. 
Lfrg. 1983 (Stand 29. Lfrg. 1991), Art. 14 Rdnr. 66 ff. 9 Vgl. BGHZ 99, 24 (31) unter Bezugnahme auf BGHZ 72, 211 (216), und dazu Moench, 
Die Entwicklung des Denkmalschutzrechts, NVwZ 1988, S. 304 (312). 


